8. Fachhochschulgesetz (FaHG), Anderung, Eigentiimerstrategie

Antrag des Regierungsrates vom 29. Januar 2025 und Antrag der Kommission
fur Bildung und Kultur vom 8. Juli 2025

Vorlage 6007a

Karin Fehr Thoma (Grine, Uster), Prasidentin der Kommission fur Bildung und
Kultur (KBIK): Ich werde zu dieser VVorlage nur einmal sprechen.

Die KBIK beantragt Ihnen, mit 12 zu 3 Stimmen, im Fachhochschulgesetz eine
formelle Rechtsgrundlage fiir je eine Eigentiimerstrategie der ZHAW (Zircher
Hochschule fiir Angewandte Wissenschaften), der ZHdK (Zlrcher Hochschule
der Kiinste) und der PHZH (Padagogische Hochschule Ziirich) zu schaffen. Die
Vorlage geht auf eine entsprechende Motion von FDP, SVP und Griinen zuriick.

Die Regierung hat den Gesetzesentwurf in engster Anlehnung an die vom Kan-
tonsrat bereits verabschiedete Rechtsgrundlage fur eine Eigentiimerstrategie der
Universitat Zurich ausgearbeitet. Die Eigenttiimerstrategien fur die ZHAW, ZHdK
und PHZH sollen insbesondere VVorgaben zu den Leistungen gemass Leistungs-
auftrag, zur Personalpolitik, zur Anstaltsorganisation, zu Finanzen, zum Risiko-
management, zu Berichterstattungen und Information, zur Zusammenarbeit mit
anderen Hochschulen und zur Nachhaltigkeit umfassen. Diese inhaltlichen Vor-
gaben orientieren sich an den PCG-Richtlinien (Public Corporate Governance).

Betreffend Zustandigkeiten soll der Kantonsrat in Zukunft die drei Eigenti-
merstrategien genehmigen und die jahrlichen Umsetzungsberichte zur Kenntnis
nehmen. Der Regierungsrat wiederum wird die Strategien mit den im Gesetz de-
finierten Elementen festlegen und diese Strategien auch alle vier Jahre tberpri-
fen. Zudem wird er die jahrlichen Umsetzungsberichte beschliessen. Der Fach-
hochschulrat wird diese jahrlichen Umsetzungsberichte verabschieden.

Die Minderheit lehnt die Vorlage ab und stellt den Antrag auf Nicht-Eintreten, da
sie davon ausgeht, dass ihr Rlckweisungsantrag, der eine konkrete Nennung der
Reputationsrisiken und klare Regelungen fir die Zusammenarbeit mit anderen
Hochschulen im Gesetz fordert, im Rat keine Mehrheit finden wird. Die Mehrheit
dagegen ist der Meinung, dass sich diese beiden Forderungen der Minderheit gut
mit den beantragten Gesetzesrevisionen abdecken lassen.

Im Ubrigen werden in der Vorlage Anpassungen an Paragraf 6a, Bearbeitung der
Personendaten, vorgenommen. Der in diesen Paragrafen aufgelistete Personen-
kreis sowie die nicht abschliessende Aufzéhlung in Absatz 2 von Paragraf 6a wer-
den ergénzt.

Ich danke Ihnen, wenn Sie dem Mehrheitsantrag der KBIK zustimmen.

Minderheitsantrag Carmen Marty Fassler, Sibylle Juttner, Qéndresa Sadriu-
Hoxha:
Auf die Vorlage wird nicht eingetreten.

Carmen Marty Fassler (SP, Adliswil): Auch ich werde nur einmal dazu sprechen.
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Mit der Vorlage liegt uns eine weitere Vorlage fir die Einsetzung einer Eigentu-
merstrategie vor, wie beispielsweise bereits die Vorlage 5867, Universitatsgesetz,
Eigentimerstrategie. Nun betrifft die Eigentiimerstrategie die Fachhochschulen.
Auch wenn ich mich wiederhole, mdchte ich nochmals darauf hinweisen, dass der
Regierungsrat im Jahr 2017 beschlossen hat, fir die ZHAW und die ZHdK und
die PHZH auf eine Eigentiimerstrategie zu verzichten. Da der Kantonsrat trotz
den Uberlegungen des Regierungsrates Eigentiimerstrategien gefordert hat, stim-
men wir nun dardber ab. Wir haben immer eine klare Haltung dazu vertreten, weil
fiir uns bereits vorher genuigend transparente Strategien vorhanden waren. Die
verfassungsrechtlich garantierte Freiheit der Forschung und Lehre, ndmlich die
Wissenschaftsfreiheit, begriindet die Autonomie der Hochschulen. Wenn (ber-
haupt eine Eigentlimerstrategie erstellt werden soll, dann musste mehr Gewicht
auf die Punkte Risikomanagement unter Ziffer 5, unter Berticksichtigung fur die
Sensibilisierung von Reputationsrisiken, sowie unter Ziffer 7, bei der Zusammen-
arbeit mit anderen Hochschulen, gelegt werden.

Unser Widerstand gegen diese Vorlage ist jedoch nicht riesig, da bereits die Ei-
gentimerstrategie fur die Universitat in Kraft gesetzt wurde. Doch aufgrund un-
serer konsequenten Haltung zu allen Eigentiimerstrategien wollen wir nicht auf
die Vorlage eintreten und werden danach das Geschaft 6007 ablehnen.

Wichtig zum Schluss meines Votums ist es mir nochmals zu betonen, dass wir
seitens SP Good Governance als relevant betrachten und hoffen, dass sich mit der
Einsetzung einer Eigentiimerstrategie der Fachhochschulrat dieses sensiblen The-
mas auch durchaus bewusst ist und sich damit griindlich auseinandersetzt. Danke
in dem Zusammenhang auch dem Fachhochschulrat fiir seine Arbeit.

Rochus Burtscher (SVP, Dietikon): Kantonsratin Karin Fehr hat es sehr gut er-
Klart, es braucht keine weiteren Erlauterungen meinerseits. Wir schreiben die Mo-
tion ab und werden das komische Ruckweisungsbegehren der SP ablehnen.

Alexander Jager (FDP, Zirich): Die FDP-Fraktion war mit Raffaela Fehr Erstun-
terzeichnerin der Motion 4/2021, welche vom Regierungsrat eine Eigentiimerstra-
tegie bei den Fachhochschulen gefordert hat. Die FDP findet eine Eigentlimerstra-
tegie sowohl bei der Universitat als auch bei den Fachhochschulen notwendig.
Die Eigentimerstrategie soll den roten Faden der jeweiligen Schule aufzeigen und
wohin sie sich entwickeln, wo sie ihre Schwerpunkte setzen. Die Vorgaben, zu
welchen Themen sich die Hochschulen in der Eigentiimerstrategie aussern mds-
sen, sind dieselben wie bei der Universitét, das finden wir gut. So ist auch unser
Punkt, den wir eingegebracht haben, der mit der Zusammenarbeit mit den anderen
Hochschulen, dass der auch behandelt wird, nun ebenfalls in diesen Punkten drin,
die die Eigentimerstrategie enthalten muss. Wir werden in der Schlussabstim-
mung dann dieser Eigentiimerstrategie, dem Gesetz zustimmen und wir werden
auch das Nichteintreten der SP nicht unterstutzen.

Nadia Koch (GLP, Rumlang): Mit der Anderung des Fachhochschulgesetzes
schafft die Regierung die Grundlage, um analog zur Eigentlimerstrategie fir die



Universitat Zirich kinftig auch fir die Fachhochschulen eine Eigenttimerstrate-
gie zu erarbeiten. Die Grinliberalen begriissen diese gesetzliche Grundlage. Sie
schafft Transparenz uber die Erwartungen des Kantons und ermdglicht eine ko-
harente Entwicklung im gesamten tertidren Bildungsbereich. Wir lehnen daher
den Ruckweisungsantrag der SP ab und stimmen der VVorlage zu.

Livia Knisel (Griine, Schlieren): Wir Grine unterstltzten bereits im Jahre 2018
eine Motion (KR-Nr. 178/2018), welche flr die Universitat Zlrich eine Eigentu-
merstrategie forderte. VVon dieser Idee sind wir nie abgewichen, denn die PCG-
Richtlinien sehen vor, dass fir bedeutende Beteiligungen des Kantons Eigentu-
merstrategien formuliert werden sollen. Es liegt also in der Logik der Sache, dass
wir diese Forderung auch auf die Fachhochschulen ausweiten wollten. Deshalb
haben wir Griine die der heutigen Debatte zugrunde liegende Motion im Jahr 2021
mitunterzeichnet.

Die Hochschule, hier spezifisch die Fachhochschule, erfiillt einen grundlegenden
gesellschaftlichen Auftrag, indem sie Menschen in der Berufsfindungsphase etli-
che Ausbildungsmdglichkeiten und Berufsideen bietet. Der Kanton Zurich finan-
ziert die Fachhochschule mit etwas mehr als 45 Prozent massgeblich mit. Darum
muss er ein Kontroll- und Steuerinstrument haben, mit dem er seine Interessen,
Ziele und auch Vorgaben transparent darlegt und diese regelmassig reflektiert und
Uberpruft.

Eine Eigentumerstrategie als Fiihrungsinstrument vereinfacht dem Regierungsrat
und dem Kantonsrat zudem die Aufsicht. Nach wie vor gilt es als oberste Bedin-
gung, die Selbstbestimmungs- und Selbstverwaltungsrechte der Hochschulen
nicht einzuschranken und nicht zu Gbersteuern. Wir Griine sind der Uberzeugung,
dass dies gelingen kann, indem die Eigentlimerstrategie die Rahmenbedingungen,
somit das Wie und nicht das Was, definiert. Die Kompetenzen diirfen keinesfalls
beschnitten, sondern nur die Ziele und Kennwerte festgelegt werden.

Der uns hier préasentierte Elementekatalog fur die Ausarbeitung einer Eigent-
merstrategie beinhaltet auch jene Ergédnzungen, die wir bereits bei der Verabschie-
dung der entsprechenden Rechtsgrundlage fur die Universitat Zirich gefordert
haben, namlich die Handlungsfelder Nachhaltigkeit sowie die Zusammenarbeit
mit anderen Hochschulen. Mit der VVerankerung der Eigentiimerstrategie im Fach-
hochschulgesetz schaffen wir die juristischen Grundlagen. Wie die Elemente des
Katalogs nun ausgestaltet werden, ist Aufgabe der Regierung. Nach wie vor zéh-
len wir auf eine sorgféltige Ausarbeitung im Sinne der Hochschulautonomie und
werden darauf ein wachsames Auge halten. Wir Griine stimmen dem Antrag der
KBIK zu und lehnen den Antrag der SP auf Nicht-Eintreten ab.

Kathrin Wydler (Die Mitte, Wallisellen): Wir haben die Eigentimerstrategie flr
die Universitat Zirich bereits beraten und unterstutzt. Die nun vorliegende Vor-
lage wurde in enger Anlehnung an diese Grundlage erarbeitet. Es ist folgerichtig,
dass wir nun auch fiir die Fachhochschulen eine entsprechende gesetzliche Basis
schaffen. Damit erhdlt der Kanton als Trager seiner Hochschulen eine transpa-
rente strategische Steuerung.



Der Mitte-Fraktion ist wichtig, dass die Autonomie der Hochschulen und die Wis-
senschaftsfreiheit gewahrt bleiben. Hier bewegen wir uns auf einem schmalen
Grat. Es soll klar definiert werden, wie die Hochschulen arbeiten und welche Leis-
tungen sie erbringen sollen, ohne die verfassungsrechtlich garantierte Freiheit von
Lehre und Forschung zu beeintréachtigen. Die Vorlage schafft dieses Gleichge-
wicht. Sie legt keine inhaltlichen Schwerpunkte fest, sondern formuliert iberge-
ordnete Ziele und Leitlinien, an denen sich die Hochschulen orientieren kénnen.
Der Fachhochschulrat tragt die Verantwortung fur die strategische Fuhrung und
ist verpflichtet, eine Risikoeinschatzung vorzunehmen. Zugleich bleibt klar: We-
der mit einer Eigentiimerstrategie noch mit einer Leistungsvereinbarung kann o-
der soll Gber Forschungsschwerpunkte entschieden werden. Diese liegen weiter-
hin in der Kompetenz der Hochschulen.

Die Vorlage wird sowohl den Anliegen der Politik nach strategischer Steuerung
als auch den Ansprichen der Fachhochschulen nach Autonomie gerecht. Sie er-
moglicht eine transparente und verantwortungsvolle Aufsicht durch Kanton und
Regierung, ohne in die Freiheit von Lehre und Forschung einzugreifen. Die Mitte
unterstitzt die Vorlage.

Hanspeter Hugentobler (EVP, Pfaffikon): Grundsatzlich halten wir als EVP nach
wie vor nicht viel von der Modeerscheinung Governance-Strukturen und Eigen-
timerstrategien, vor allem nicht, wenn, wie im Fall der Fachhochschulen, in ei-
nem spezifischen Fachhochschulgesetz ja alles geregelt ist, was die Fachhoch-
schulen tun sollen. Nun soll eine Eigentiimerstrategie diese regeln, die Lehr- und
Forschungsfreiheit dennoch gewahrt bleiben. Wir kdnnen aber mit einer Eigenti-
merstrategie leben und haben daher Zustimmung zur Vorlage beschlossen. Eine
weitergehende Vorlage mit detailliert festgelegten und unndétig einengenden Re-
gelungen lehnen wir aber ab, daher unterstiitzen wir den Riickweisungsantrag der
SP nicht.

Lisa Letnansky (AL, Zirich): Die AL unterstltzt die Forderung nach einer Eigen-
timerstrategie fur die Zircher Fachhochschulen und wir unterstiitzen auch die
vorliegende gesetzliche Grundlage daftir. Zwei Punkte sind uns hier besonders
wichtig, erstens, die Wissenschaftsfreiheit: Ja, sie ist zentral. Sie ist Kernauftrag,
Grundlage fur Innovation, kritische Reflexion und gesellschaftliche Entwicklung.
Sie ist verfassungsrechtlich geschutzt und sie darf nicht angetastet werden. Aber
eine Eigentimerstrategie geféhrdet diese Freiheit nicht per se. Sie kann, richtig
ausgestaltet, vielmehr dazu beitragen, Rollen und Erwartungen zwischen Kanton
und Hochschulen besser zu klaren. Die Vorlage hélt ausdrticklich fest, dass die
Autonomie der Hochschulen gewahrt bleiben muss. Der Gesetzesrahmen ver-
pflichtet den Regierungsrat und uns als Kantonsrat gerade dazu, diese Freiheit zu
respektieren. Eine Eigentlmerstrategie ist hier also kein Steuerungsinstrument,
um Inhalte zu beeinflussen, sondern ein Instrument fur Transparenz, Klarheit und
verantwortungsvolle Aufsicht.



Zweitens, Reputationsrisiken und Kooperationen: Die SP fordert in ihrem Rick-
weisungsantrag, Reputationsrisiken deutlicher zu adressieren sowie die Zusam-
menarbeit mit anderen Hochschulen konkreter zu regeln. Das Anliegen ist berech-
tigt und wir teilen es inhaltlich. Aber eine Riickweisung braucht es dafir nicht,
denn genau diese Punkte gehdren in die zukinftige Eigentliimerstrategie. Das Ge-
setz schliesst sie nicht aus, im Gegenteil, es nennt sie ausdricklich als strategische
Bereiche. Wir gehen selbstverstandlich davon aus, dass der Regierungsrat in der
Eigentimerstrategie klare Leitlinien formulieren wird zur Minimierung von Re-
putationsrisiken und fur transparente, faire und verantwortungsvolle Kooperatio-
nen im Hochschulbereich. Und wir werden diese Strategie hier im Rat genehmi-
gen, wir behalten also die Aufsicht. Mit dieser Vorlage schaffen wir keine neue
Kontrolle, sondern wir schaffen Verlasslichkeit. Wir starken weder Macht noch
Einfluss des Kantons auf die Inhalte, wir stirken die Institution selbst. Deshalb
stimmen wir dem Antrag der KBIK zu. Besten Dank.

Regierungsratin Silvia Steiner: Vor gut einem Jahr haben Sie im Rat die gesetz-
lichen Grundlagen flr die Eigentiimerstrategie der Universitat verabschiedet,
heute sind nun die Fachhochschulen an der Reihe. Die vorgeschlagenen Regelun-
gen fiur die Fachhochschulen lehnen sich stark an die Regelungen im Universi-
tatsgesetz an. Ziel ist es, fiir alle Zircher Hochschulen vergleichbare rechtliche
Rahmenbedingungen fir die Eigentimerstrategien zu haben.

Bei der Ausgestaltung der Eigentlimerstrategie soll die grosstmogliche Freiheit
der Fachhochschulen bei der Erflllung ihres Leistungsauftrags beibehalten wer-
den. Die gesetzlich verankerten Selbstbestimmungs- und Selbstverwaltungsrechte
der Fachhochschulen sowie die Freiheit von Lehre und Forschung dirfen nicht
Ubersteuert werden.

Die heute zur Beratung stehenden Regelungen schaffen die Grundlage fir die Ei-
gentlimerstrategie. Zum einen werden die Zustandigkeiten auf den Ebenen Regie-
rungsrat und Kantonsrat geregelt, zum anderen werden in Anlehnung an die PCG-
Richtlinien thematische Bereiche einer Eigentliimerstrategie aufgefiihrt. Es sind
die gleichen Bereiche, die auch fur die Universitét gelten.

Momentan wird die Genehmigung der Eigentlimerstrategie der Universitét in der
KBIK vorberaten, auch die Eigentimerstrategien fir die drei Fachhochschulen
werden gemass der neuen Zustandigkeitsordnung ebenfalls vom Kantonsrat zu
genehmigen sein. Neben der Eigentlimerstrategie wird mit der vorliegenden Vor-
lage auch noch die gesetzliche Grundlage fiir die Bearbeitung von Personendaten
durch die Fachhochschulen ergénzt. Damit haben auch die Fachhochschulen eine
gesetzliche Grundlage fir die Bearbeitung von Personendaten im Rahmen von
Forschung und Dienstleistungen. Ich bitte Sie, der VVorlage zuzustimmen.

Abstimmung

Der Kommissionsantrag wird dem Minderheitsantrag von Carmen Marty
Fassler gegeniibergestellt. Der Kantonsrat beschliesst mit 137 : 36 Stimmen
(bei 0 Enthaltungen), dem Antrag der Kommission zuzustimmen und auf die
Vorlage einzutreten.



Minderheitsantrag Carmen Marty Fassler, Sibylle Juttner, Qéndresa Sadriu-
Hoxha:

Die Vorlage wird an den Regierungsrat zuriickgewiesen mit dem Auftrag, beim
Risikomanagement insbesondere auch die Sensibilisierung von Reputationsrisi-
ken aufzunehmen sowie bei der Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen diffe-
renzierte Angaben zu den Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit flr die
Fachhochschulen innerhalb der Eigentimerstrategie zu schaffen.

Abstimmung
Der Kantonsrat beschliesst mit 137 : 35 Stimmen (bei 0 Enthaltungen), den
Rickweisungsantrag von Carmen Marty Fassler abzulehnen.

Detailberatung

Titel und Ingress
I. Das Fachhochschulgesetz vom 2. April 2007 wird wie folgt ge&dndert:

88 6a, 7, 8, 10 und 24
Keine Wortmeldung, so genehmigt.

Ratsprasident Beat Habegger: Damit ist die VVorlage materiell durchberaten und
geht jetzt an die Redaktionskommission.

Das Geschaft ist fur heute erledigt.



	8. Fachhochschulgesetz (FaHG), Änderung, Eigentümerstrategie
	Antrag des Regierungsrates vom 29. Januar 2025 und Antrag der Kommission für Bildung und Kultur vom 8. Juli 2025
	Vorlage 6007a


